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• Die Hofmühle verfügt nur über 1 ¾ Tagwerk 
Acker, was bei den steinigen Gründen im 
Mühlviertel kaum die Hälfte der nötigen Nahrung 
erbringt. Die kleine Wiese reicht mit Grummet und 
Wiesmahd gerade zum Unterhalt von zwei 
Kühen. In trockenen Sommern rinnt das 
Mühlwasser so kärglich, dass es kaum zu einem 
Mühlgang reicht, obwohl zwei Mühlgänge 
vorhanden sind. In Ermanglung einer Holzstatt 
muss alles Bau- und Brennholz gekauft werden. 
Die Mühle ist so arm, dass nicht einmal das 
Ausnehmen geschrieben werden kann. 
 

• Die Koblmühle hat einen Ertrag von 24-25 Metzen 
Korn, wovon der Besitzer jährlich 8 Metzen Korn, 
6 Metzen Habern, ½ Metzen Weizen, 1 Metzen 
Haiden und 2 Maß Erbsen als Ausnehmen zu 
zahlen hat. Das Futter für seine zwei Ochsen 
muss der Müller einkaufen. Die obere kleine Mühl 
rinnt aber selbst angestaut manchmal so 
kümmerlich, dass sie gerade ein Mühlrad antreibt, 
obwohl zwei vorhanden sind; bei Ergießung aber 
verursacht sie jährlich einen Schaden von 15-20 fl 
an Reparaturkosten. Auch das Holz muss der 
Koblmüller kaufen. 
 

• Die Armut beider Mühlen kann mit 
Zeugenaussagen und Protokollextrakten 
hinreichend bewiesen werden. 
 

• Die Zeugenaussage des Johann Georg 
Koblmüller, ehemaligen Bürgers zu Sarleinsbach, 
liegt nicht einmal im Original vor, sondern ist von 
einem auswärtigen Notar beglaubigt, was sie 
wertlos macht. Außerdem war der Koblmüller 
selbst ein Greisler, ist somit Partei im Verfahren. 
Der Zeuge ist außerdem so wohlhabend, dass 
ihm das bisschen Greislerei der beiden armen 
Müller kaum geschädigt hat. 
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